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VON ANIKA WÜRZ

Viele getrennt lebende Eltern
praktizieren das „Wechselmo-
dell“: Das gemeinsame Kind
lebt zu gleichen Teilen bei bei-
den Elternteilen. Den Gegen-
satz bildet das „Residenzmo-
dell“, bei dem das Kind vor-
nehmlich im Haushalt eines
Elternteils lebt.

Der Bundesgerichts-
hof (BGH) hat 2019 festgelegt,
dass ein Wechselmodell auch
gegen den Willen eines Eltern-
teils möglich ist, sofern die ge-
teilte Betreuung dem Kindes-
wohl am besten entspricht.

Bedingung: kooperieren
Allerdings: „Bei der Entschei-
dung des BGH wird oft nur der
Leitsatz, dass die Anordnung
des Wechselmodells auch ohne
die Zustimmung beider Eltern-
teile zulässig ist, berücksichtigt
und nicht die folgenden langen
Ausführungen zu den Voraus-
setzungen“, sagt Marie-Luise
Merschky, Fachanwältin für
Familienrecht in Halle. Zu den
Bedingungen gehört nämlich,
dass die Eltern im Wechselmo-
dell miteinander kommunizie-
ren und kooperieren. Mit der
Verweigerung dessen kann ein
Elternteil das Wechselmodell
also dennoch verhindern.

Ändern könnte das eine
neuerliche Entscheidung des
Oberlandesgerichts Dresden.
Diese besagt, dass auch der
Kindeswille zu berücksichti-
gen sei. Allein die fehlende Ko-
operationsfähigkeit der Eltern
würde ein Wechselmodell
dann im Einzelfall womöglich

FAMILIENRECHT

Wo ein Kind lebt,
darf es
mitentscheiden.

BeiMama
oder bei
Papa?

nicht mehr ausschließen. Beim
Kindeswillen sei aber die
Selbstständigkeit des Kindes
zu bedenken, merkt Merschky
an: „Umso älter ein Kind wird,
umso mehr Gewicht wird dem
Kindeswillen in der Regel bei-
gemessen.“

Auf Befindlichkeiten achten
Außerdem sei nicht zu verges-
sen, dass der BGH nach wie vor
die höchste Instanz ist und die
Entscheidung aus Dresden dies
auch nicht ändert. „Sie stellt
nur klar, dass es nicht auf die
Befindlichkeiten der Eltern an-
kommt“, so Merschky.
›› Oberlandesgericht Dresden,
Aktenzeichen: 21 UF 304/21

MZ-Leserforum

Am kommenden Donners-
tag, 24. November, von
10 bis 12 Uhr beantworten
die Fachanwältinnen Marie-
Luise Merschky aus Halle,
Sandra Baatz aus Naum-
burg und Anja Wicht aus
Eisleben weitere Fragen
zum Thema Familienrecht
am Lesertelefon.
›› Rufen Sie kostenfrei an:
0800/6449085-40, -41
und -42

Für das Kind ist eine Scheidung am
schwierigsten. FOTO: DPA




